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RS OGH 1977/2/2 4ZR165/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.02.1977

Norm

VersVG §35b

Rechtssatz

Sind durch einen Versicherungsvertrag mehrere Gegenstände versichert, so kann der Versicherer den Betrag der für

alle diese Gegenstände geschuldeten fälligen Prämien von der Versicherungsleistung abziehen, auch wenn der

Versicherungsfall nur hinsichtlich einzelner versicherter Gegenstände eingetreten ist.

Veröff: VersR 1977,346
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